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Vorlage – zur Kenntnisnahme –

über Bericht zur Entwicklung einer gesamtstädtischen Strategie zur Entschärfung sozialer Konflikte
besonders belasteter Stadtquartiere, Aktionsprogramm „Urbane Integration“ – 1. Stufe –
und zur Sozialorientierten Stadtentwicklung: Einrichtung von integrierten Stadtteilverfahren
– Quartiersmanagement – in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf

Der Senat legt nachstehende Vorlage dem Abgeordnetenhaus zur
Besprechung vor:

In der Senatssitzung am 30. März 1999 hat der Senat beschlos-
sen, einen zusammenfassenden Bericht über die „Entwicklung
einer gesamtstädtischen Strategie zur Entschärfung sozialer Kon-
flikte besonders belasteter Stadtquartiere, Aktionsprogramm
,Urbane Integration‘“ – 1. Stufe – und zur Sozialorientierten
Stadtentwicklung: Einrichtung von integrierten Stadtteilverfah-
ren – Quartiersmanagement – in Gebieten mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf dem Abgeordnetenhaus zur Kenntnis zu geben.

Mit diesem Bericht dokumentiert der Senat die bisherigen
Aktivitäten und weitergehenden Planungen in Bezug auf soziale
Konfliktlagen insbesondere in den Berliner Innenstadtbezirken.

Die Vorlage zum Aktionsprogramm „Urbane Integration –
1. Stufe“ (s. Teil A des anliegenden Berichts) beschreibt die Aus-
gangslage für eine gesamtstädtische und ressortübergreifende
Strategie im Hinblick auf die Zusammenführung unterschied-
licher Handlungskonzepte als Teilstrategien verschiedener Fach-
ressorts. Bereits jetzt werden von den zuständigen Senatsverwal-
tungen und den Bezirken zielgruppenspezifische bzw. räumliche
Handlungsansätze realisiert, die unterschiedlichen Problemlagen
Rechnung tragen.

Von den für Gesundheit und Soziales, für Schule, Jugend und
Sport sowie für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen zuständi-
gen Verwaltungen werden vorrangig Maßnahmen und Pro-
gramme initiiert und durchgeführt, die strukturell auf die Verbes-
serung der Lebenslagen von benachteiligten Zielgruppen gerich-
tet sind. Diese wirken in der Regel flächendeckend für Berlin, die
Alloziierung der damit in Zusammenhang stehenden Ressorcen
erfolgt auf der räumlichen Ebene der Bezirke in Abhängigkeit von
der Größe einzelner Zielgruppen.

Demgegenüber haben die Programme und Maßnahmen der für
Bauen und Wohnen sowie für Stadtentwicklung zuständigen Ver-
waltungen neben einem stadtweit flächendeckenden insbeson-
dere auch einen stark stadträumlichen Bezug. D. h., neben berlin-
weit strukturell wirksamen Regelungen und Programmen wirken
sie insbesondere in zuvor definierten städtebaulichen Kulissen
oder stadtentwicklungspolitisch definierten Gebieten.
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Jüngste Untersuchungen über die sozialstrukturelle Entwick-
lung der Berliner Bevölkerung haben deutlich gemacht, dass Ver-
änderungen nicht einheitlich verlaufen, sondern stadträumlich
unterschiedlich wirken. Konzentrationen sozialer und stadträum-
licher Benachteiligung sind insbesondere in den Innenstadtbezir-
ken (mit Ausnahme des Bezirks Mitte), den Sanierungsgebieten
und den Großsiedlungen des sozialen und komplexen Woh-
nungsbaus, die häufig auch in Randbezirken Berlins liegen, fest-
gestellt worden.

Neben übergeordneten sozioökonomischen Entwicklungen,
wie Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Strukturwandel,
bestimmt ein komplexes Bedingungsgefüge die festgestellten
sozialen Konfliktlagen. Aus dieser Erkenntnis heraus sind inte-
grierte Lösungsansätze zu entwickeln, die zu einem verdichteten
Maßnahmenpaket führen sollen.

Auf der Grundlage einer umfassenden Problemanalyse wird in
der „Matrix“ der Anlage A zum Bericht eine Zusammenstellung
der Problem- und Ursachenanalysen, der Zielstellungen sowie
daran anknüpfend der Programme, konkreten Maßnahmen und
Vorschläge vorgenommen, die wichtige Bausteine eines Aktions-
programms „Urbane Integration“ bilden.

Im Sinne einer gesamtstädtischen Strategie können ressort-
bezogene Konzepte durchaus Einzelstrategien des Aktionspro-
gramms darstellen. Zu den bereits wirksamen Maßnahmen
gehört insbesondere die Einrichtung integrierter Stadtteilverfah-
ren – Quartiersmanagement – in Gebieten mit besonderem
Entwicklungsbedarf (s. Teil B des anliegenden Berichts). Für
15 Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf findet eine inte-
grierte Quartiersentwicklung statt unter der Zielsetzung, eine
nachhaltige, soziale, wirtschaftliche, städtebauliche und ökologi-
sche Entwicklung durch integriertes Handeln und vernetzte Maß-
nahmen im Quartier zu bewirken.Dabei sollen in den ausgewähl-
ten Quartieren durch effizienteren Einsatz von Fördermitteln,
Programmen und Projekten zusätzliche Potentiale, Ressourcen
und Synergien freigesetzt werden. Für alle 15 Gebiete sind
zwischenzeitlich die Verträge zum Quartiersmanagement abge-
schlossen worden.

Weitere bereits wirksame Teilstrategien sind:

− das Maßnahmenprogramm zur Sicherung und Verbesserung
des Sozialgefüges im Sozialwohnungsbestand der Großsied-
lungen,

− das Konzept zum Abbau von Mietungerechtigkeiten im
Bestand des Sozialen Wohnungsbaus (erster Förderungs-
weg),

− das Programm Integration durch Arbeit und Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit – IdA,

− das Sofortprogramm der Volkshochschulen zur Vermittlung
deutscher Sprachkenntnisse an ausländische Mütter wäh-
rend der Unterrichtszeit

Sowohl die genannten, wie auch zukünftige Handlungsfelder
und Handlungsräume sind regelmäßig einer querschnittsorien-

tierten Beobachtung zu unterziehen. Dazu sind sozialstruktu-
relle, baulich-räumliche und wohnungwirtschaftliche Daten der
jeweils zuständigen Fachverwaltungen heranzuziehen. Dies
betrifft insbesondere die Sozialberichterstattung der Senatsver-
waltung für Gesundheit und Soziales, das Stadtmonitoring der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Tech-
nologie, welches die sozialräumlichen Entwicklungsprozesse in
den Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf im Kontext
der gesamtstädtischen Entwicklungsprozesse analysiert, sowie die
Stadterneuerungsberichterstattung und die Datenanalyse Woh-
nungskataster Sozialer Wohnungsbau der Senatsverwaltung für
Bauen, Wohnen und Verkehr.

Die vom Rat der Bürgermeister angeregte Verknüpfung des
Aktionsprogramms „Urbane Integration“ mit dem Prozeß der
Lokalen Agenda 21 und die Einbeziehung aller Verwaltungs-
zweige soll im Rahmen der Weiterentwicklung des Aktionspro-
gramms aufgegriffen werden. Bei der Überprüfung vorhandener
Maßnahmen, Programme und Projekte in Bezug auf die Entschär-
fung sozialer Konflikte in besonders belasteten Quartieren wer-
den die Bezirke auf geeignete Weise einbezogen.

Die gemeinsame Vorlage bitten wir als nachstehenden Bericht
zur Kenntnis zu nehmen.

Mit diesem Bericht wird das Abgeordnetenhaus gebeten, die zu
den o. g. Berichtsthemen in die Ausschüsse überwiesenen dies-
bezüglichen Anträge über

− Handlungsstrategien für eine solidarische und soziale Stadt
(Drs-Nr.: 13/3026),

− Programmplanung der Europäischen Strukturfonds in Ber-
lin: Leitprogramm „Sozialökologische Stadtentwicklung“
(Drs-Nr.: 13/3460)

für erledigt zu erklären.

Berlin, den 2. August 1999

Der Senat von Berlin

Der Regierende Bürgermeister

In Vertretung

K ä h n e Jürgen K l e m a n n
Chef der Senatskanzlei Senator für Bauen, Wohnen

und Verkehr

Beate H ü b n e r
Senatorin für Gesundheit

und Soziales

Peter S t r i e d e r
Senator für Stadtentwicklung,

Umweltschutz und Technologie
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Bericht

über die Entwicklung einer gesamtstädtischen Strategie zur Entschärfung sozialer Konflikte

besonders belasteter Stadtquartiere – Aktionsprogramm „Urbane Integration“, 1. Stufe –

und zur Sozialorientierten Stadtentwicklung: Einrichtung von integrierten Stadtteilverfahren

– Quartiersmanagement – in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf
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Teil A:
Bericht über die Entwicklung einer
gesamtstädtischen Strategie zur Entschärfung
sozialer Konflikte besonders belasteter Stadtquartiere
– Aktionsprogramm „Urbane Integration“, 1. Stufe –

Im Senatsbeschluss vom 17. November 1998 über Innenstadt-
konferenzen – Ergebnisse und Folgerungen – beauftragt der
Senat in Punkt I. 2.1 die Senatsverwaltungen für Bauen, Wohnen
und Verkehr, für Gesundheit und Soziales sowie für Stadtent-
wicklung, Umweltschutz und Technologie, gemeinsam bis Ende
März 1999 eine nachhaltig wirkende, langfristig orientierte
gesamtstädtische Strategie zur Entschärfung sozialer Konflikte
besonders belasteter Stadtquartiere zu entwickeln und dem Senat
ein entsprechendes, mit konkreten Maßnahmen und Vorschlägen
versehenes Aktionsprogramm „Urbane Integration“ vorzulegen.

Dazu wird berichtet:

Der Senat hat in seinem Beschluss drei Senatsverwaltungen
gemeinsam mit der Federführung beauftragt in der Erkenntnis,
dass die Komplexität und Vielfalt der Probleme ein gemeinsames
ressortübergreifendes Denken, Vorgehen sowie eine entspre-
chende Programm- und Maßnahmenplanung verlangen. Nur über
Ressortgrenzen hinweg, in Bündelung von Kompetenzen und
Sachverstand können erfolgversprechende Strategien zur Ent-
schärfung sozialer Konflikte in besonders belasteten Regionen
und Quartieren gefunden und integrierte Ansätze für eine
gesamtstädtische Strategie entwickelt werden. Bereits die drei
Innenstadtkonferenzen des Regierenden Bürgermeisters haben
diese gemeinsame Verantwortung deutlich gemacht.

Die Komplexität der Problemstellung zeigt sich weiter daran,
dass Problemlösungen nicht von Einzelmaßnahmen zu erwarten
sind. Ein ganzes Bündel verschiedener Ansätze und Maßnahmen
ist notwendig, um diese Problematik effektiv, nachhaltig und
langfristig wirksam zu bekämpfen.

Umfang und Vielfalt des Senatsauftrages machen es erforder-
lich, Lösungen und Aktionsprogramme in mehreren Stufen zu
erarbeiten und zu präsentieren. Insofern ist der jetzt vorgelegte
Bericht als 1. Stufe eines längerfristig angelegten Prozesses der
Problembearbeitung und Entwicklung einer nachhaltig wirksa-
men Strategie zu verstehen.

In der hier vorgelegten 1. Stufe des Aktionsprogrammes
„Urbane Integration“ werden zunächst als grundlegende Bau-
steine die Problem- und Ursachenanalyse der räumlich und ziel-
gruppenspezifisch vorhandenen Disparitäten, Defizite und
Benachteiligungen sowie die darauf bezogenen strategischen und
operanten Zielsetzungen zusammengestellt. Daran anknüpfend
erfolgt eine Zusammenstellung und Erörterung umfangreicher
Programme, konkreter Maßnahmen und Vorschläge, die berlin-
weit, aber auch insbesondere bezirks- und stadtquartiersbezogen
zur Problembewältigung entscheidend beitragen können. In einer
2. Stufe der Entwicklung einer gesamtstädtischen Strategie sind
aufbauend auf den o. g. grundlegenden Bausteinen die bisher
bereits vorhandenen unterschiedlichen Gebietskulissen der Stadt
mit ihren jeweils verschiedenen, unterschiedlich definierten
benachteiligten Gebieten und Stadtquartieren im Sinne einer
gesamtstädtischen Strategieentwicklung zu verknüpfen und mit
den Maßnahmenprogrammen der 1. Stufe zielgerichtet, problem-
adäquat und gebietsspezifisch differenziert zu untersetzen. Dies
wird Zielsetzung einer noch auszuarbeitenden 2. Stufe der Ent-
wicklung einer gesamtstädtischen Strategie sein.

Bisherige Arbeitsschritte der ressortübergreifenden Arbeitsgruppe
„Urbane Integration“

Die auf der konstituierenden Sitzung der Staatssekretäre der
Senatsverwaltungen für Bauen, Wohnen und Verkehr, für Stadt-
entwicklung, Umweltschutz und Technologie sowie für Gesund-
heit und Soziales am 15. Dezember 1998 gebildete ressortüber-
greifende Arbeitsgruppe der drei Senatsverwaltungen unter der
geschäftsführenden Federführung der Senatsverwaltung für
Gesundheit und Soziales hat am 25. Januar 1999 in Zusammen-
arbeit mit den Senatsverwaltungen für Arbeit, berufliche Bildung

und Frauen sowie für Schule, Jugend und Sport erste ressortüber-
greifende Zielstellungen für eine gesamtstädtische Strategie ent-
wickelt. Dazu wurden übergreifende Problembeschreibungen,
Ursachenanalysen und Zielstellungen für eine gesamtstädtische
Strategie und ein Aktionsprogramm gemeinsam erarbeitet und
formuliert. In den folgenden Arbeitsschritten und Sitzungen wur-
den zusätzlich die Senatsverwaltungen für Inneres, für Wirtschaft
und Betriebe sowie für Finanzen einbezogen.

Im Ergebnis wurden als 1. Stufe zur Entwicklung eines Akti-
onsprogrammes „Urbane Integration“ und zur Entwicklung einer
Strategie zur Entschärfung sozialer Konflikte in besonders belas-
teten Stadtquartieren die folgenden grundlegenden Bausteine
erarbeitet.

Grundlagen einer gesamtstädtischen Strategie zur Entschärfung
sozialer Konflikte

Voraussetzung für die Entwicklung und den Einsatz treffsiche-
rer Maßnahmen und nachhaltig wirksamer Programme zur Ent-
schärfung sozialer Konflikte insbesondere in benachteiligten
Stadtquartieren sind eine exakte Erhebung und differenzierte
Beschreibung der jeweils vorhandenen Problemkonstellationen.
In einem ersten Schritt wurden daher 27 gravierende Problem-
punkte herausgearbeitet und hinsichtlich ihrer jeweiligen Ursa-
chen im Einzelnen beschrieben (vgl. beiliegende Matrix, Spalte 1
und 2).

In einem zweiten Schritt wurden dann im Hinblick auf eine
umfassende Problembewältigung globale strategische Ziele
benannt, die dann als Ansatzpunkt für die Entwicklung von ziel-
gerichteten Maßnahmenprogrammen jeweils noch in einzelne
operante Ziele zerlegt wurden (vgl. Matrix, Spalte 3 und 4).

Im dritten und letzten Schritt wurden in Zuständigkeit bzw.
Verantwortung der jeweiligen Fachverwaltung liegende unter-
schiedliche Maßnahmenprogramme den einzelnen 27 Problem-
punkten und ihren operanten Zielen zugeordnet, soweit ihr Ein-
satz zur zielgerichteten und gebietsorientierten Problembewälti-
gung nutzbar gemacht werden kann.

Sowohl Problembeschreibung und Ursachenanalyse als auch
die Formulierung strategischer und operanter Ziele wurden von
allen beteiligten Senatsverwaltungen einvernehmlich abgestimmt
und formuliert; die aufgeführten Maßnahmen, Programme und
Vorschläge sind entsprechend der jeweiligen Kennzeichnung (vgl.
Matrix, Spalte 5) in Zuständigkeit bzw. Verantwortung der jewei-
ligen Fachverwaltung benannt.

Die auf der Basis dieser grundlegenden Bausteine zusammen-
gestellte komplexe Matrix stellt als 1. Stufe das grundlegende Fun-
dament einer nachhaltig wirkenden gesamtstädtischen Strategie zur
Entschärfung sozialer Konflikte dar. Um eine fachspezifische Ope-
rationalisierung der Problembeschreibungen, Zielsetzungen und
Maßnahmenprogramme zu ermöglichen, wurden die Problem-
punkte nach folgenden Themenschwerpunkten zusätzlich geord-
net:

− Soziale und ethnische Integration – Zusammenleben in der
Nachbarschaft

− Öffentlicher Raum und Sicherheit

− Wohnen und Wohnumfeld

− Soziale Infrastruktur, Schule, Kinder, Jugendliche und Fami-
lienförderung

− Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförderung

− Gesundheitsförderung, besondere soziale Lebenslagen

− Steuerungsinstrumente und Ressourceneinsatz

Bei den in der Matrix vorgeschlagenen Programmen und Maß-
nahmen handelt es sich zum einen um neu konzipierte oder
denkbare Maßnahmenkonzepte und Projekte, zum anderen aber
auch um bereits bestehende bzw. realisierte Maßnahmen. Damit
wird dem Auftrag des Senatsbeschlusses vom 17. November 1998,
nämlich bereits vorhandene Programme und Konzeptionen ein-
zubeziehen bzw. weiterzuentwickeln, Rechnung getragen. Ein
besonderer Schwerpunkt bei der Zusammenstellung der Pro-
gramme und Maßnahmen wurde auf den Aspekt der Partizipa-
tion, d. h. der Beteiligung der betroffenen Bewohner und Akteure
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vor Ort, gelegt. Dies ist der Erkenntnis geschuldet, dass eine län-
gerfristig wirkende Strategie zur Entschärfung sozialer Konflikte
ganz besonders an der Initiative, der Aktivität und Verantwortung
für das lokale und soziale Umfeld festzumachen ist und dass es
daher gilt, die Selbsthilfepotentiale der Anwohner, der Initiativen
und Akteure vor Ort zu stärken. Es ist Aufgabe staatlicher Stellen,
gerade hier Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, d. h. Bedingungen zu
schaffen, die es den Bewohnern ermöglichen, ihre Interessen und
Bedürfnisse eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen und
damit etwas für sich, für andere und für das Gemeinwesen insge-
samt zu tun.

Gebietsorientierte Effekte der vorgeschlagenen Maßnahmenpro-
gramme

Ein Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen und Pro-
gramme hat einen regionalen Bezug und ist auf eine lokale Wirk-
samkeit hin angelegt und daher besonders geeignet, in einzelnen
benachteiligten Stadtquartieren zielgenau zu wirken. Andere
Maßnahmen bzw. Programme sind primär strukturell oder ziel-
gruppenbezogen angelegt und entfalten ihre Wirksamkeit daher
zunächst stadtweit. Sie erhalten jedoch einen regionalen Bezug
durch die Konzentration der Einzelfälle, die an bestimmten Orten
oder in bestimmten Quartieren besonders zahlreich leben. An-
dere Themen haben eine generell gesamtstädtische Komponente
bzw. weisen zudem über Berlin hinaus. (So ist etwa das Grund-
satzproblem Arbeitslosigkeit und entsprechende strukturelle
Maßnahmenprogramme generell als übergreifende Thematik zu
behandeln, die zwar zum Teil vor Ort angegangen und bekämpft
werden kann und muss, zum anderen aber grundsätzlich Lösun-
gen und Maßnahmen für Berlin und auch Gesamtdeutschland
insgesamt verlangt).

Bei der Erstellung einer gesamtstädtischen Strategie „Urbane
Integration“ spielen Sozialberichterstattung, Stadtmonitoring,
Stadterneuerungsberichte und Wohnungskatasterberichte eine
große und wachsende Rolle. Es wird auf das Arbeitsvorhaben im
Auftrag des Abgeordnetenhauses an die Senatsverwaltung für
Gesundheit und Soziales verwiesen, ein Konzept für eine inte-
grierte, systematische und handlungsrelevante Sozialbericht-
erstattung zu erarbeiten.

Zur Entwicklung einer gesamtstädtischen Strategie zur Ent-
schärfung sozialer Konflikte besonders belasteter Stadtquartiere
sind die unter den sieben Themenschwerpunkten vorgeschlage-
nen Maßnahmenprogramme dahingehend einer weiteren
Differenzierung und Präzisierung zu unterziehen, inwieweit sie

ingesamt oder teilweise bereits eine regionale oder kleinräumige
Wirkung entfalten können bzw. inwieweit ihre regionale bzw.
lokale Komponente bereits zum Tragen kommt oder durch Pro-
grammkorrekturen für einen regionalen bzw. lokalen Beitrag zur
Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Gebiete nutzbar
gemacht werden kann. Diese Untersuchungen werden Aufgabe
der Erarbeitung einer 2. Stufe eines Aktionsprogramms „Urbane
Integration“ sein.

Zusammenarbeit mit den Bezirken

Neben der Bestimmung, Abgrenzung und Festlegung von
strukturschwachen und benachteiligten Gebieten in Berlin sowie
der entsprechenden Programm- und Maßnahmenplanung bzw.
-steuerung, die in der Verantwortung und Zuständigkeit der
jeweiligen Hauptverwaltungen liegen, kommt der Zusammen-
arbeit mit den Bezirken bei der Entwicklung einer gesamtstädti-
schen Strategie zur Entschärfung sozialer Konflikte in besonders
belasteten Stadtquartieren eine grundlegende Bedeutung zu.
Gerade die Einrichtungen, Initiativen und anderen Akteure in
den jeweiligen Stadtquartieren und Bezirken sind letztendlich
diejenigen, die vor Ort die entsprechenden Maßnahmen, Projekte
und Beteiligungsverfahren tragen und umsetzen müssen. In
Übereinstimmung mit dem Rat der Bürgermeister ist der Senat
der Ansicht, dass daher den Bezirken keine Maßnahmenkataloge
verordnet werden können. Soweit es sich nicht um Maßnahmen-
programme der Senatsverwaltungen in Erfüllung der Aufgaben
von gesamtstädtischer Bedeutung oder um rechtlich oder durch
anderweitige Senatsbeschlüsse festgelegte Programme und Maß-
nahmen handelt, sind die in der Matrix aufgeführten Programme
und Maßnahmen als Vorschläge zu verstehen, die nach gründ-
licher Problemanalyse und entsprechender quartiersbezogener
Strategieentwicklung von den Bezirken sowie den jeweils Betei-
ligten und Akteuren vor Ort – soweit geeignet und verfügbar – für
den regionalen bzw. lokalen Einsatz nutzbar gemacht werden
könnten.

In diesem Sinne stellt die in der Anlage vorgelegte Matrix als
1. Stufe des Aktionsprogramms „Urbane Integration“ zunächst
eine erste Handlungsgrundlage für die Senats- und Bezirksver-
waltungen dar.

Anlage zum Bericht: Ressortübergreifendes Aktionsprogramm
„Urbane Integration“ – Matrix der

Probleme, Ursachen, Ziele und Maßnahmen
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Teil B:
Bericht über die Einrichtung integrierter
Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement –
in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf

Gliederung:

1. Entwicklung der sozialräumlichen Struktur seit 1992

1.1 Gesamtstädtische Entwicklungstendenzen

1.2 Gebiete mit stadt- und sozialstrukturell negativen Entwick-
lungstendenzen

1.3 Bisherige Handlungsansätze

2. Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf – Quartiers-
managementgebiete –

3. Zielsetzung und Aufgaben von integrierten Stadtteilverfah-
ren – Quartiersmanagement –

3.1 Zielsetzung

3.2 Aufgaben

4. Organisationsstruktur und Verfahrensgrundsätze der inte-
grierten Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement –

4.1 Träger der Quartiersverfahren – Quartiersbeauftragte/Quar-
tiersmanager –

4.2 Organisationsstruktur auf Quartiersebene

4.3 Verfahrensgrundsätze auf Verwaltungsebene

5. Finanzierung und Personal

1. Entwicklung der sozialräumlichen Struktur Berlins ab 1992

1.1 Gesamtstädtische Entwicklungstendenzen

Herrschte auf dem Wohnungsmarkt in beiden Stadthälften Ber-
lins in den Jahren vor der Wiedervereinigung noch gravierender
Wohnraummangel, so veränderte sich die Wohnungsmarktsitua-
tion nach dem Fall der Mauer sowohl durch die aufgelegten Woh-
nungsbauprogramme der Stadt als auch durch die starke Neubau-
tätigkeit im Umland, deren Vermarktung ebenfalls auf Berliner
Nachfrage zielte, ab 1992 grundlegend. In den Jahren 1992 bis
1997 betrug die Zahl der Fertigstellungen im Wohnungsneubau in
Berlin insgesamt rund 100 000 Wohnungen, im Umland nochmals
insgesamt rund 65 000 Wohnungen. Diese starke Zunahme des
Wohnungsangebotes der letzten Jahre führte zu einer enorm
hohen Mobilität in Berlin. So lag die Mobilität der Einwohner in
Westberlin 1996 bei rd. 14,9 %, die Mobilität in Ostberlin bei rd.
15,6 %.

Von den Mobilitätsprozessen werden alle Wohngebietstypen
der Stadt erfasst, jedoch in unterschiedlicher Intensität. So wie-
sen 1996 die Altbauquartiere im Westteil und Ostteil der Stadt die
höchsten Mobilitätsraten mit 20,1 % bzw. 18,5 % auf. In den
Großsiedlungen des komplexen Wohnungsbaues im Ostteil der
Stadt sowie in den Großsiedlungen des Sozialen Wohnungsbaues
im Westteil der Stadt lagen die Mobilitätsraten mit jeweils 13,6 %
knapp unter dem Berliner Durchschnitt. Dennoch hat die Fluk-
tuation im Sozialen Wohnungsbau in Berlin, d. h. hier der Anteil
der im Jahr freigewordenen Wohnungen, von 1992 mit rd. 5 % bis
1997 mit rd. 10 % ständig zugenommen.

In den Gebieten mit hohen Mobilitätsraten sind auch die
stärksten Bevölkerungsverluste zu verzeichnen. So verlieren die
Innenstadtgebiete flächendeckend durch die Wanderungsbewe-
gungen an Einwohnern. In Gebieten mit hohem Wanderungs-
volumen kann sich relativ rasch ein Wandel der sozialen Zusam-
mensetzung der Bewohnerschaft durchsetzen. Die Abwanderung
wird überwiegend durch Familien mit Kindern sowie durch Haus-
halte mit gesichertem Einkommen bestimmt, während die zuzie-
henden Bevölkerungsgruppen tendenziell sozial- und einkom-
mensschwach sind; der Anteil von Erwerbslosen und Ausländern
nimmt zu. Durch diese sozial selektiven Wanderungsprozesse
nimmt die soziale Segregation (Entmischung) fortschreitend zu.

1.2 Gebiete mit stadt- und sozialstrukturell negativen Entwick-
lungstendenzen

Im wesentlichen entwickeln sich diese sozialen Entmischungs-
prozesse in vier Gebietskulissen, die bisher bereits zumindest
teilweise Handlungsräume städtischer Intervention waren bzw.
sind. Es handelt sich dabei um folgende Gebietskulissen:

− innerstädtische Altbaugebiete in Berlin-West;

− innerstädtische Altbaugebiete in Berlin-Ost,

− Großsiedlungen des Sozialen Wohnungsbaues (Berlin-
West);

− Großsiedlungen des komplexen Wohnungsbaues (Berlin-
Ost).

Diese Gebietskulissen können hinsichtlich ihrer aktuellen Ver-
änderungsprozesse wie folgt beschrieben werden:

a) Innerstädtische Altbaugebiete (Berlin-West)

Diese Gebiete weisen im Vergleich mit allen anderen Teil-
räumen der Stadt die höchste Mobilitätsrate mit 20,1 %
(1996) auf. In diesem Prozess der Umzugsbewegungen ver-
lieren sie Erwerbstätige und Familien mit Kindern, während
der Anteil transferabhängiger Haushalte und nichtdeutscher
Haushalte zunimmt. Dadurch bilden sich Teilgebiete heraus,
in denen sich vielfältige soziale Problemlagen konzentrieren
und sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Diese
Gebiete weisen grob folgende gemeinsame Merkmale auf:

− hohe Arbeitslosigkeit,

− hohe Sozialhilfedichte,

− hohe Ausländeranteile, insbesondere bei Jugendlichen
und Kindern.

Die als Sanierungsgebiete festgelegten Gebiete sind darüber
hinaus durch bauliche und städtebauliche Mißstände sowie
Defizite in der Wohnumfeldgestaltung gekennzeichnet.

b) Innerstädtische Altbaugebiete (Berlin-Ost)

Die für die innerstädtischen Altbaugebiete in Berlin-Ost zu
beobachtenden Entwicklungstendenzen entsprechen grund-
sätzlich denen der Westberliner Altbaugebiete. Die Mobili-
tätsrate ist ebenfalls mit 18,5 % sehr hoch (1996). Diese Ten-
denzen treffen jedoch auf ein anderes Ausgangsniveau: die
soziale Zusammensetzung der Wohnbevölkerung ist in der
Regel gemischter als in den westlichen Altbaugebieten.
Jedoch liegen hier, insbesondere in den förmlich festgelegten
Sanierungsgebieten, wesentlich gravierendere bauliche Män-
gel und städtebauliche Missstände vor. Defizite bei der
Ausstattung mit sozialer und kultureller Infrastruktur und
Mängel im Wohnumfeld veranlassen vor allem Familien mit
Kindern, die Wohngebiete zu verlassen. Die Segregations-
prozesse sind gekennzeichnet durch

− den Fortzug von Familien mit Kindern,

− den Fortzug von Erwerbstätigen.

Die bisherige Politik, die sich stark auf die Vermeidung von
Bewohnerverdrängung durch Gentrification orientiert, muss
ergänzt und erweitert werden um integrative Strategien, die
den sozialen Abstieg von Teilgebieten vermeiden.

c) Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaues (Berlin-West)

Auch wenn die Mobilitätsrate der Großsiedlungen des Sozia-
len Wohnungsbaues insgesamt mit 13,6 % im Berliner
Durchschnitt liegt (1996), weist ein Teil der Siedlungen stark
negative Fluktuationswerte der Mieterhaushalte auf. Dies
betrifft insbesondere Großsiedlungen und Wohnkomplexe
des Sozialen Wohnungsbaues, die in den Innenstadtbezirken
innerhalb des S-Bahnringes liegen. Neben einer hohen Fluk-
tuation sind sie noch gekennzeichnet durch einen hohen
Anteil ausländischer Bewohner sowie einen hohen Anteil
einkommensschwacher bzw. transferabhängiger Mieter.
16 der 32 Großsiedlungen zählen zu dieser Kategorie.
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d) Großsiedlungen des komplexen Wohnungsbaues (Berlin-Ost)

Auch in den Großsiedlungen des komplexen Wohnungs-
baues führt die anhaltende Fluktuation zunehmend zu
Segregationserscheinungen, die sich jedoch teilräumlich dif-
ferenziert darstellen. Die Wanderungsbewegungen sind im
wesentlichen gekennzeichnet durch

− Fortzug von Familien,
− Fortzug von Erwerbstätigen,
− Abwanderung einkommensstarker Haushalte (zumeist

Familien mit Kindern).

Darüber hinaus bestehen partiell immer noch Defizite im
Bereich der Infrastruktur insbesondere für Jugendliche sowie
bei freizeitorientierten Versorgungseinrichtungen. Arbeits-
plätze im Umfeld sind kaum vorhanden.

Dennoch sind auf Grund der in großem Umfang bereits
durchgeführten Maßnahmen der Gebäudesanierung und
Wohnumfeldverbesserung in vielen Gebieten der 17 Groß-
siedlungen wesentliche städtebauliche Aufwertungen und
eine Stabilisierung des Sozialgefüges erreicht worden.

1.3 Bisherige Handlungsansätze

In allen vier Gebietskulissen kommen teilweise bereits seit
mehreren Jahren mit unterschiedlicher Zielsetzung und Inten-
sität verschiedene Maßnahmenprogramme zur Anwendung. Sie
erstrecken sich schwerpunktmäßig auf die städtebauliche Erneue-
rung und auf Wohnumfeldverbesserung; umfassen aber punk-
tuell auch ressortübergreifende Maßnahmenprogramme und
flankierende Projekte insbesondere im Jugend- und Sozialbereich
sowie im Bereich von Ausbildung und lokalen Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen. Darüber hinaus wird eine Vielzahl unter-
schiedlichster Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren prakti-
ziert, durch die die Bewohner in die städtebaulichen Erneue-
rungsprozesse einbezogen werden.

a) Handlungsansätze im Rahmen der Stadterneuerung

Der Senat von Berlin hat bereits 1992 nach einem 1 1⁄2-jähri-
gen intensiven Prüf- und Untersuchungsvorlauf aus der
Gebietskulisse insbesondere der östlichen sowie westlicher
Altbaugebiete 22 Gebiete mit besonderen baulichen und
städtebaulichen Missständen bestimmt, die als förmlich fest-
gelegte Sanierungsgebiete mit Hilfe umfangreicher Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsprogramme in einem mittel-
fristigen Zeitraum städtebaulich aufgewertet und erneuert
werden sollen. Neben dem Abbau der vorhandenen Infra-
strukturdefizite wurden die bereits im Rahmen der Interna-
tionalen Bauausstellung 1984/1987 erprobten Ansätze von
integrierten Stadtteilverfahren (Verfahren „Behutsame
Stadterneuerung“) weiterentwickelt und größtenteils in die
jeweiligen Gebietsverfahren eingebaut.

So sind derzeit in allen 22 Sanierungsgebieten Bürgerbeteili-
gungsverfahren und entsprechende Stadtteilgremien vorhan-
den, die teilweise bereits übergreifende Kooperationsformen
im jeweiligen Gebiet entwickelt haben.

Hier gilt es, ansetzend an den bereits bestehenden Verfah-
rens- und Beteiligungsstrukturen, in den Gebieten, die
zusätzlicher Intervention bedürfen, weiterführende Strate-
gien unter Einbeziehung aller relevanten Ressorts wie
Arbeit, Schule, Jugend, Soziales u. a. zu entwickeln, um
somit einen integrierten Aufwertungs- und Stabilisierungs-
prozess zu fördern.

b) Handlungsansätze in Großsiedlungsgebieten des Sozialen Woh-
nungsbaues

Die 32 Großsiedlungen des Sozialen Wohnungsbaues stellen
sich äußerst unterschiedlich dar hinsichtlich ihrer derzeiti-
gen städtebaulichen und sozialstrukturellen Situation. So
besteht auf Grund der vorgenommenen umfangreichen
Untersuchung (vgl. Maßnahmenprogramm zur Sicherung
und Verbesserung des Sozialgefüges im Sozialwohnungsbe-
stand der Großsiedlungen; Senatsvorlage vom 3. November
1998) in 16 Gebieten besonderer Handlungsbedarf hinsicht-

lich der vorhandenen starken Segregationsprozesse und der
negativen Veränderung des Sozialgefüges. Hier sind zum Teil
bauliche/städtebauliche Maßnahmen vorzunehmen bzw.
Wohnumfeldaufwertungen erforderlich. Darüber hinaus
sind Kommunikations- und Kooperationsformen zwischen
den Bewohnergruppen aufzubauen, die die Annäherung und
Verständigung der Bewohner fördern.

Ergänzend zu den bisher bereits eingeleiteten Maßnahmen
(Aufhebung der Fehlbelegungsabgabe und der Belegungs-
bindung, Bereitstellung von Fördermitteln zur Wohnumfeld-
verbesserung, Aussetzen von förderungsbedingten Miet-
erhöhungen im Jahr 1999) ist die Einrichtung ergänzender
integrierter Stadtteilverfahren zur Stabilisierung und Verbes-
serung des Sozialgefüges zunächst als Pilotvorhaben in eini-
gen besonders belasteten Gebieten geeignet.

c) Handlungsansätze in den Großsiedlungsgebieten des komple-
xen Wohnungsbaues

Auch die 17 Großsiedlungsgebiete des komplexen Woh-
nungsbaues im Ostteil der Stadt werden bereits seit 1992 auf
Grund ihrer gravierenden Wohnumfelddefizite sowie ihrer
gravierenden baulichen und städtebaulichen Missstände mit
Hilfe umfangreicher Maßnahmenprogramme (insbesondere
Bereitstellung von Fördermitteln zur baulichen Erneuerung
sowie zur Wohnumfeldverbesserung) kontinuierlich und
schrittweise aufgewertet. Dabei wurden gleichzeitig verschie-
dene integrierte Stadtteilverfahren entwickelt, die mit inten-
siver Bürgerbeteiligung ressortübergreifende Probleme auf-
greifen und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten (z. B. Platt-
form Marzahn).

Auch hier können ansetzend an den bereits bestehenden
Verfahren weiterführende Strukturen unter Einbeziehung
aller relevanten Ressorts wie Arbeit, Schule, Jugend, Sozia-
les u. a. aufgebaut werden, um Stabilisierungsprozesse zu
verstärken.

d) Handlungsansatz „Sozialorientierte Stadtentwicklung“

Im Rahmen einer umfassenden Untersuchung „Sozialorien-
tierte Stadtentwicklung“ wurden in den letzten drei Jahren in
einzelnen Teilräumen der Stadt stark fortschreitende soziale
Entmischungstendenzen (Segregation) festgestellt. Diese
ermittelte Kulisse untergliedert sich in Vorranggebiete der
Intervention für lokale Strategien (problembehaftete
Gebiete, Verdachtsgebiete) und in Gebiete für zusätzliche
Maßnahmen (Siedlungen des sozialen sowie des komplexen
Wohnungsbaus). Insbesondere die Vorranggebiete der Inter-
vention für lokale Strategien sind durch eine enge Wechsel-
wirkung zwischen schlechtem äußeren Zustand des Gebiets,
den baulichen Strukturen und den sozialen Verhältnissen der
Bewohner gekennzeichnet. Auf Grund der festgestellten
Problemstrukturen und insbesondere der Dynamik ihrer
Entwicklung besteht hier für Politik und Verwaltung ein drin-
gendes Handlungserfordernis.

Als „problembehaftete Gebiete“ wurden folgende, alle
jeweils in den innerstädtischen Altbaugebieten in Berlin-
West befindlichen, Gebiete identifiziert:

Beusselkiez (Tiergarten),
Soldiner Straße (Wedding),
Sparrplatz (Wedding),
Kreuzberg-SO 36 (Kreuzberg),
Schöneberg-Nord (Schöneberg),
Neukölln-Nord (Neukölln).

Zu den statistisch beschreibbaren Merkmalen der sozial-
räumlichen Segregation (s. Pkt. 1.2 a), die in diesen Gebieten
überdurchschnittliche Werte aufweisen, kommen Anzeichen
der Verwahrlosung und zunehmende Gewaltbereitschaft
innerhalb des öffentlichen Raumes in Verbindung mit einer
Zunahme des subjektiven Unsicherheitsempfindens der
Bewohner. Die vielfältigen Problemlagen konzentrieren sich
in diesen Gebieten und führen so zu einer kumulativen
Negativentwicklung.
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Für die identifizierten, jeweils in den innerstädtischen Alt-
baugebieten von Berlin-Ost gelegenen „Verdachtsgebiete“
besteht auf Grund der zu beobachtenden negativen Segrega-
tionsprozesse (s. Pkt. 1.2 b) der Verdacht auf eine problema-
tische Entwicklung. Neben den beschriebenen Abwertungs-
prozessen finden gleichzeitig und räumlich eng nebeneinan-
der liegend partielle Aufwertungsprozesse statt, deren Ver-
drängungseffekte ebenfalls eine korrigierende Steuerung
erfordern. Die zu beobachtenden Abwertungstendenzen
rechtfertigen es jedoch nicht, bereits von „problembehafte-
ten Gebieten“ zu sprechen. In folgenden „Verdachtsgebie-
ten“ sind die o. a. negativen Trends besonders ausgeprägt:

Oranienburger Vorstadt (Mitte),
Falkplatz (Prenzlauer Berg),
Helmholtzplatz (Prenzlauer Berg),
Boxhagener Platz (Friedrichshain).

Alle 10 Gebiete liegen in den gründerzeitlichen Altbauberei-
chen innerhalb oder am S-Bahnring und sind oder waren zur
Behebung der vorhandenen baulichen und städtebaulichen
Missstände zumindest teilweise bereits in städtebauliche
Maßnahmenprogramme der Stadterneuerung eingebunden.
Auf Grund der vielschichtigen Überlagerung von baulichen
und städtebaulichen Missständen sowie sozialen und wirt-
schaftlichen Problemen konnten und können die bisherigen
Instrumente und Programmansätze in diesen Gebieten allein
keine umfassende Aufwertung bewirken. Zur nachhaltigen
stadt- und sozialstrukturellen Stabilisierung und Aufwertung
sind für diese Gebiete umfassende Maßnahmen zur Initiie-
rung einer integrierten Quartiersentwicklung erforderlich.
Dazu gehört u. a. die Verbindung der bestehenden Hand-
lungsansätze mit Strategien zur Quartiersentwicklung in den
Ressorts Arbeit und Beschäftigung, Bildung und Qualifizie-
rung, Kinder und Jugend, Soziales und Kultur, um die einge-
leiteten Stabilisierungsprozesse im integrativen Sinn zu
unterstützen und weiterzuentwickeln.

Die im Zusammenhang mit städtebaulichen Maßnahmepro-
grammen bereits installierten Stadtteilverfahren zur Beteili-
gung der Bewohner an der Entwicklung ihrer Stadtteile und
Quartiere sind insbesondere unter Berücksichtigung der Ver-
netzung aller an diesem Prozess Beteiligten auszubauen. Für
die Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf, in denen
derzeit keine offiziellen Bewohnerbeteilgungsverfahren
installiert sind, sind diese im Rahmen von integrierten Stadt-
teilverfahren – Quartiersmanagement – einzurichten.

2. Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf – Quartiersmana-
gementgebiete –

Obwohl die bereits vorhandenen und praktizierten Handlungs-
ansätze und städtebaulichen Maßnahmenprogramme innerhalb
der angeführten Gebietskulissen in Teilbereichen positive Wir-
kung zeigen, reichen diese angesichts der sich vielfältig über-
lagernden wirtschaftlichen, sozialen, ethnischen, städtebaulichen
und ökologischen Probleme und der zunehmenden Segregation
nicht mehr aus, die hieraus resultierenden, sich kumulativ ver-
stärkenden Negativentwicklungen problemadäquat aufzufangen.
Es sind daher für die Gebiete, in denen sich besonders starke
soziale Entmischungstendenzen zeigen und die hinsichtlich ihrer
sozialen Stabilität gefährdet sind, integrierte Strategien und Ver-
fahren zur Weiterentwicklung und Stabilisierung der Gebiete
sowie zur Verminderung der Segregationsprozesse zu entwickeln.

Aus der ermittelten Kulisse der Gebiete mit stadt- und sozial-
strukturell negativen Entwicklungstendenzen

− innerstädtische Altbaugebiete Berlin-West,
− innerstädtische Altbaugebiete Berlin-Ost,
− Großsiedlungsgebiete des Sozialen Wohnungsbaues,
− Großsiedlungsgebiete des komplexen Wohnungsbaues

wurden die Gebiete herausgefiltert, die sich auf Grund der vorlie-
genden Daten, Untersuchungen, Gutachten und Programm- bzw.
Projektauswertungen sowie weiterer qualitativer Erhebungen
(u. a. Interviews mit lokalen Experten und Akteuren) als Gebiete
mit überdurchschnittlich negativen Entwicklungstendenzen dar-

stellen und für die zur Weiterentwicklung, Stabilisierung und
Aufwertung sowie zur Verminderung der Segregationsprozesse
integrierte Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – zur
Anwendung kommen sollen.

In den nachfolgend aufgeführten 15 „Gebieten mit besonderem
Entwicklungsbedarf“ wird als Pilotvorhaben schrittweise ein inte-
griertes Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – eingeführt.
Die Zuständigkeit für die Einrichtung, Steuerung und Finanzie-
rung der integrierten Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement –
in den aufgeführten Gebieten wurde nach den bisher bereits von
den Verwaltungen praktizierten Gebietszuständigkeiten geregelt.
Die Zuständigkeit der jeweiligen Verwaltung ist daher hinter
jedem Gebietsnamen in Klammern gesetzt.

− Magdeburger Platz / Bezirk Tiergarten (SenStadtUmTech),
– Anlage 1 –

− Sparrplatz / Bezirk Wedding (SenStadtUmTech),
– Anlage 2 –

− Boxhagener Platz / Bezirk Friedrichshain
(SenStadtUmTech), – Anlage 3 –

− Wrangelkiez / Bezirk Kreuzberg (SenStadtUmTech),
– Anlage 4 –

− Schillerpromenade / Bezirk Neukölln (SenStadtUmTech),
– Anlage 5 –

− Beusselstraße / Bezirk Tiergarten (SenBauWohnV),
– Anlage 6 –

− Soldiner-, Wollankstraße / Bezirk Wedding
(SenBauWohnV), – Anlage 7 –

− Helmholtzplatz / Bezirk Prenzlauer Berg (SenBauWohnV),
– Anlage 8 –

− Falkplatz / Bezirk Prenzlauer Berg (SenBauWohnV),
– Anlage 9 –

− Neues Kreuzberger Zentrum-Wassertorplatz / Bezirk Kreuz-
berg (SenBauWohnV),
– Anlage 10 –

− Bülowstraße, Wohnen am Kleistpark / Bezirk Schöneberg
(SenBauWohnV), – Anlage 11 –

− Rollbergsiedlung / Bezirk Neukölln (SenBauWohnV),
– Anlage 12 –

− Sonnenallee / Bezirk Neukölln (SenBauWohnV),
– Anlage 13 –

− Oberschöneweide / Bezirk Köpenick (SenBauWohnV),
– Anlage 14 –

− Marzahn-Nord / Bezirk Marzahn (SenBauWohnV).
– Anlage 15 –

Das vorgesehene Verfahren ist hinsichtlich Zielsetzung, Auf-
gabenstellung und Organisation an den vorhandenen Gebiets-
strukturen mit seinen spezifischen Defiziten und Potentialen zu
orientieren. Vorhandene Einrichtungen, Initiativen, Vereine,
bestehende Stadtteilgremien und Bewohnervertretungen, aber
auch Einzelpersonen sind in den Prozess der integrierten Quar-
tiersentwicklung einzubeziehen und sollen insbesondere bei der
Kooperation und Vernetzung ihrer Arbeitsziele und -inhalte
unterstützt werden. In Gebieten mit überdurchschnittlich hohem
Ausländeranteil bildet dabei die Einbeziehung dieser Bevölke-
rungsgruppen und ihrer Organisationen einen besonderen
Schwerpunkt. Bereits vorhandene Konzepte, lokale Entwick-
lungsstrategien und Programme sind aufzugreifen und weiterzu-
entwickeln. In den Gebieten, in denen bereits integrierte Stadt-
teilverfahren ansatzweise bestehen, wird das Quartiersmanage-
ment als ergänzendes Instrument eingesetzt. In Gebieten, in
denen keine integrierten Verfahrensansätze bzw. Aktivierungs-
und Bewohnerbeteiligungsverfahren bestehen, kommt der Ein-
richtung eines Quartiersmanagements eine zentrale Initialzün-
dung zu.

Bedingt durch die unterschiedlichen Ausgangssituationen in
den einzelnen Gebieten werden die jeweiligen integrierten Stadt-
teilverfahren – Quartiersmanagement – dementsprechend quar-
tiersbezogen differenziert. Dennoch ist hinsichtlich Zielsetzung,
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Aufgabenstellung und Verfahren eine übergreifende Rahmenset-
zung erforderlich, die bei der Einrichtung und Weiterentwicklung
der integrierten Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – zu
berücksichtigen ist.

3. Zielsetzung und Aufgaben von integrierten Stadtteilverfahren
– Quartiersmanagement –

3.1 Zielsetzung

Auf Grund der vielschichtigen Überlagerung von wirtschaft-
lichen, sozialen, ethnischen und städtebaulichen Problemen ist
für die unter Punkt 2 aufgeführten Gebiete mit besonderem Ent-
wicklungsbedarf eine integrierte Quartiersentwicklung notwendig
unter der Zielstellung, eine nachhaltige, soziale, wirtschaftliche,
städtebauliche und ökologische Entwicklung durch integriertes
Handeln und vernetzte Maßnahmen im Quartier zu bewirken.
Dabei sollen in den ausgewählten Quartieren durch Bündelung
und effizienten Einsatz von Fördermitteln, Programmen und Pro-
jekten zusätzliche Potentiale, Ressourcen und Synergien freige-
setzt werden.

Um die Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf nachhal-
tig zu stabilisieren, müssen in einer weitgehend sektoral organi-
sierten Verwaltung ressortübergreifende, integrierte Strukturen
entwickelt werden, um Ressourcen für diese Gebiete nutzbar zu
machen. Die wesentlichen, zur Anwendung auf der lokalen
Ebene zu bündelnden sektoralen Handlungsfelder sind:

− Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik,

− Wirtschaftsförderung und Stadtteilökonomie,

− Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt,

− soziale und kulturelle Infrastruktur,

− soziale Integration/Zusammenleben im Quartier,

− Schule und Bildung,

− Gesundheitsförderung.

Folgende generellen Ziele sollen mit der Einrichtung integrier-
ter Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – erreicht werden:

− integrierte und vernetzte Strategien der Quartiersentwick-
lung und -stabilisierung,

− Verknüpfung von ökonomischer und sozialer Entwicklung
des Quartiers,

− Herstellung von Handlungsmöglichkeiten und -kompeten-
zen der Bewohner durch die Stärkung von Selbsthilfepoten-
tialen, des Selbstwertgefühls sowie des Aufbrechens von
Resignation und Perspektivlosigkeit.

Zur Umsetzung dieser Zielsetzungen auf der lokalen Ebene ist
ein Quartiersmanagement einzusetzen, das den Prozess der Quar-
tiersentwicklung initiiert und koordiniert.

3.2 Aufgaben

– Stadtteilkoordination

Vernetzen der lokalen Akteure untereinander und mit den
öffentlichen Handlungsebenen, Aufbau und Ausbau von lokalen
Kooperationen.

1 Aufbau / Ausbau einer örtlichen Öffentlichkeitsarbeit,

1 Vernetzen der unterschiedlichen Interessengruppen zur Ent-
wicklung eines gemeinsamen Quartierskonzeptes,

1 Anregen und Aufbau bzw. Unterstützung von projektbezo-
genen oder dauerhaften Kooperationen zwischen Institutio-
nen, Initiativen, Unternehmen und anderen lokalen Akteu-
ren / Experten.

– Bewohneraktivierung

Die Aktivierung der Bewohnerschaft für den Entwicklungspro-
zess ist eine wesentliche Aufgabe des Quartiersmanagements. Es
gilt jene zu erreichen und insbesondere deren Mitwirkungsbereit-
schaft zu wecken, für die sich die Lebensverhältnisse im Quartier
mit Hilfe dieses Verfahrens verbessern sollen.

1 Erarbeiten einer geeigneten Form der Bewohneraktivierung
im Quartier,

1 Entwickeln einer quartiersspezifisch angemessenen Organi-
sationsform für die Trägerschaft der Bewohnerbeteiligung,

1 Unterstützung der Bewohnervertretungen, -aktivitäten und
-initiativen, Selbsthilfegruppen sowie Projektträger,

1 Aktivierung und Einbindung der kleingewerblichen Poten-
tiale.

– Projektinitiierung

Die Projektinitiierung orientiert sich an der quartiersspezifi-
schen Sozial-, Wirtschafts-, Infra- und Problemstruktur und ist
insbesondere auf Beschäftigung und Qualifizierung auszurichten.

1 Bündeln der vor Ort geäußerten Projektideen,

1 Hilfestellung bei der Entwicklung von insbesondere beschäf-
tigungswirksamen Projekten zur sozialen, ökonomischen,
kulturellen und baulichen Stabilisierung des Quartiers,

1 Erarbeitung fortschreibungsfähiger Handlungskonzepte, ins-
besondere in den Bereichen Beschäftigung und Qualifizie-
rung,

1 Akquisition von Mitteln zur Projektumsetzung aus dem
öffentlichen und privaten Sektor, Rekrutierung von Förder-
mitteln.

– Mitwirkung an der Erfolgskontrolle

1 Kontinuierliche Berichterstattung über den Fortgang der
Arbeiten,

1 Aktive Mitwirkung an den zu entwickelnden Evaluations-
maßnahmen,

1 Erstellung eines Abschlussberichtes.

4. Organistionsstruktur und Verfahrensgrundsätze der integrier-
ten Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement –

Da die Ausgangsbedingungen und Problemstellungen der ein-
zelnen Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf sich teil-
weise voneinander unterscheiden und Quartiersmanagement pro-
zesshaft und bewohnerorientiert angelegt ist, ist es erforderlich,
ein großes Maß an Flexibilität bezüglich der Ausgestaltung der
jeweiligen Organisationsformen sowie der Verfahrensregelungen
zu gewährleisten.

Von daher werden im Folgenden lediglich Grundstrukturen
und Grundsätze für die Einrichtung von integrierten Stadtteilver-
fahren – Quartiersmanagement – festgelegt, die generell die
Grundlagen der jeweils quartiersspezifisch einzurichtenden Ver-
fahren darstellen. Die noch quartiersspezifisch differenziert aus-
zugestaltenden Verfahrensformen sind jeweils im Rahmen der
Einrichtung und Entwicklung der einzelnen Quartiersverfahren
zu konkretisieren.

4.1 Träger der Quartiersverfahren – Quartiersbeauftragte/Quar-
tiersmanager –

Mit der Durchführung der integrierten Stadtteilverfahren
– Quartiersmanagement – werden für die unter Pkt. 2 aufgeführ-
ten Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf „Quartiers-
beauftragte/Quartiersmanager“ vertraglich beauftragt.

In Quartieren, in denen bisher bereits im Rahmen von städte-
baulichen Programmen und Maßnahmen zur Revitalisierung,
Stabilisierung und Aufwertung dieser Gebiete (z. B. Stadterneue-
rungsprogramme, Programme zur Wohnumfeldverbesserung,
Programme zur Sicherung und Verbesserung des Sozialgefüges in
Großsiedlungen etc.) Beauftragte zur Steuerung, Koordinierung
und Umsetzung von Stadtteilentwicklungsverfahren eingesetzt
sind, können die bestehenden Aufträge mit diesen Beauftragten
– soweit sie für diese Aufgaben geeignet sind – um die Aufgaben-
stellungen ergänzt werden, die eine integrierte Quartiersentwick-
lung im Sinne eines Quartiersmanagements sicherstellen.

In Quartieren, in denen bisher keine vertraglich gebundenen,
durch die öffentliche Verwaltung beauftragte und finanzierte For-
men integrierter Stadtteilverfahren vorhanden sind, kommt der
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Einrichtung eines Quartiersmanagements eine grundlegende
initiative Bedeutung zu. Hierzu sind geeignete Träger der Quar-
tiersverfahren (Quartiersmanager) auszuwählen, die die Qualifi-
kationen und Voraussetzungen mitbringen, um die unter Punkt 3
beschriebenen Zielsetzungen und Aufgabenstellungen erfolg-
reich erfüllen zu können.

Bei der Auswahl der Beauftragten sind die im Quartier im
inhaltlichen Zusammenhang bereits tätigen Initiativen, Gesell-
schaften oder Vereinigungen besonders zu berücksichtigen,
soweit sie ihre Eignung zur Steuerung und Durchführung inte-
grierter Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – nachweisen
können.

Die Auswahl der Beauftragten ist von der jeweils für das ent-
sprechende Quartier zuständigen Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung, Umweltschutz und Technologie bzw. Senatsverwaltung
für Bauen, Wohnen und Verkehr im Einvernehmen mit dem
jeweiligen Bezirksamt vorzunehmen.

Die integrierten Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement –
werden als zeitlich befristete Pilotvorhaben durchgeführt. Der
mit dem Quartiersbeauftragten abzuschließende Vertrag über die
Durchführung und Steuerung des integrierten Stadtteilverfahrens
– Quartiersmanagement – ist auf Grund der prozesshaft angeleg-
ten Verfahrensentwicklung hinsichtlich der festgelegten Auf-
gabenstellungen und Durchführungsregelungen jährlich zu über-
prüfen und gegebenenfalls durch Vertragsänderungen anzupas-
sen.

4.2 Organisationsstruktur auf Quartiersebene

a) Quartiersforum

Die Initiierung einer integrierten Quartiersentwicklung ver-
langt die Kooperation und Vernetzung vorhandener Struktu-
ren und Akteure, ihrer unterschiedlichen Interessen und
Handlungsbezüge. Dazu zählen die Bewohner und Gewerbe-
treibenden des Quartiers, wie die vorhandenen Initiativen,
Einrichtungen und Organisationen aus dem gemeinnützigen,
öffentlichen und privaten Bereich. Ihnen ist ein festes Forum
zur Mitarbeit und Interessenartikulation zur Verfügung zu
stellen. Durch den Quartiersbeauftragten / Quartiersmana-
ger ist ein Quartiersforum einzurichten und zu moderieren.

b) Koordinierungsrunde

Zur kontinuierlichen Information, Koordination und
Abstimmung aller relevanten Aktivitäten zur Initiierung und
Durchführung von Projekten im Rahmen der integrierten
Quartiersentwicklung ist unter Leitung des Quartiersbeauf-
tragten/Quartiersmanagers ein übergreifendes Gremium
(Koordinierungsrunde o. ä.) einzurichten. Darin sollten
regelmäßig vertreten sein:

− Vertreter der quartiersbezogenen aktiven Projektträger
(Gruppen, Vereine, Verbände) und Bewohnerinitiativen,
soweit sie im Zusammenhang mit den unter Punkt 3
beschriebenen Aufgabenstellungen einen Beitrag zur
integrierten Quartiersentwicklung leisten,

− Vertreter des Bezirksamtes (bezirkliche Koordinations-
stelle bzw. Quartierskoordinator),

− je nach Themenstellung der Arbeitssitzungen des Gre-
miums sind bei Bedarf die Vertreter der für das jeweilige
Quartier zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Umweltschutz und Technologie bzw. Senatsverwal-
tung für Bauen, Wohnen und Verkehr sowie Vertreter an-
derer bezirklicher Fachressorts oder Vertreter anderer
Senatsfachverwaltungen hinzuzuziehen.

Bei der Einrichtung und Entwicklung von Organisations-
strukturen auf der Quartiersebene ist an die bereits bestehen-
den Organisationsformen im Stadtteil wie Bürgerbeteili-
gungsmodelle, Stadtteilgremien und andere vorhandene
integrierte Stadtteilverfahren (Sanierungsbeiräte, Betroffe-
nenvertretungen, „runde Tische“, Stadtteil-Steuerungsrun-
den, Quartiers-Plattformen, Präventivräte etc.) anzuknüpfen
bzw. sind diese den entsprechend Erfordernissen der unter
Punkt 3 aufgeführten Aufgabenstellungen zur Bewohnerakti-

vierung und Stadtteilkoordination quartiersspezifisch weiter-
zuentwickeln.

Innerhalb der eingerichteten Organisationsstrukturen kön-
nen, orientiert an der Quartiersspezifischen Situation bzw.
den Erfordernissen der Quartiersentwicklung, weiterfüh-
rende themen- oder projektbezogene Arbeitsgruppen (o. ä.,
Werkstätten etc.) eingerichtet werden.

4.3 Verfahrensgrundsätze auf Verwaltungsebene

Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der integrierten
Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – ist die übergreifende
Zusammenarbeit auf und zwischen den jeweiligen Verwaltungs-
ressorts und -ebenen sicherzustellen.

a) Bezirksverwaltung

Zur Absicherung einer erfolgreichen integrierten Quartiers-
entwicklung mit einem Höchstmaß an Effektivität ist die
Bündelung von Programmen und Maßnahmen unerläßlich.

Voraussetzung für die Einrichtung von integrierten Stadtteil-
verfahren – Quartiersmanagement – durch die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie
bzw. die Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr
ist daher, dass die Bezirksämter durch Bezirksamtsbeschluss
die vorgesehenen Gebiete mit besonderem Entwicklungs-
bedarf – Quartiersmanagementgebiete – zum Schwerpunkt-
gebiet der bezirklichen Entwicklung erklären und die Bereit-
schaft zum konzentrierten Einsatz der bezirklichen Mittel
und Ressourcen für diese Quartiere bekunden.

Zur Sicherstellung eines ressortübergreifenden Handlungs-
ansatzes der integrierten Stadtteilverfahren – Quartiersmana-
gement – auf bezirklicher Ebene ist in den Bezirken, in denen
die Pilotvorhaben eingerichtet werden, die Einsetzung eines
bezirklichen Quartierskoordinators (Leitstelle Quartiersma-
nagement) und/oder die Bildung einer ressort- und ämter-
übergreifenden Arbeitsgruppe erforderlich.

b) Senatsverwaltungen

Zur Steuerung und Umsetzung der integrierten Stadtteilver-
fahren – Quartiersmanagement – ist von der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie
sowie der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr
eine gemeinsame ressortübergreifende Arbeitsgruppe (Leit-
stelle integrierte Stadtteilverfahren – Quartiersmanage-
ment –) einzurichten. Andere Senatsverwaltungen sind in
diese Arbeitsgruppe bei Bedarf hinzuziehen, soweit im Rah-
men der Umsetzung und Ausgestaltung der integrierten
Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – ihre fachliche
Zuständigkeit berührt und ihre inhaltliche Einbeziehung
erforderlich ist.

Das integrierte Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement –
ist in Verantwortung der jeweils zuständigen Senatsverwal-
tungen einer kontinuierlichen Erfolgskontrolle (Evaluation)
zu unterziehen. Diese Erfolgskontrolle ist prozessbegleitend
als Instrument zur Feinsteuerung anzuwenden.

Die im Rahmen der Steuerung und Umsetzung der integrier-
ten Stadtteilverfahren – Quartiersmanagement – gewonne-
nen Erfahrungen und Handlungsansätze sind als Teilstrate-
gie in das Aktionsprogramm „Urbane Integration“ gemäß
Senatsbeschluss vom 17. November 1998 einzubringen.

Die Weiterführung der integrierten Stadtteilverfahren
– Quartiersmanagement – in den Gebieten mit besonderem
Entwicklungsbedarf und die Fortschreibung der Gebiets-
kulisse wird durch die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Umweltschutz und Technologie und die Senatsverwal-
tung für Bauen, Wohnen und Verkehr geprüft. Dazu sind die
sozialräumlichen Entwicklungsprozesse dieser Gebiete im
Kontext der gesamtstädtischen Entwicklungsprozesse regel-
mäßig zu analysieren (Stadt-Monitoring). Vorhandene
sozialstrukturelle, baulich räumliche und wohnungswirt-
schaftliche Daten der jeweils zuständigen Fachverwaltungen
sind zur Beurteilung der Entwicklung räumlicher Disparitä-
ten heranzuziehen (dies betrifft insbesondere die Sozial-
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berichterstattung der Senatsverwaltung für Gesundheit und
Soziales sowie die Stadterneuerungsberichterstattung und
die Datenanalyse Wohnungskataster Sozialer Wohnungsbau
der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr).

5. Finanzierung und Personal

Die zur Steuerung und Durchführung der integrierten Stadt-
teilverfahren – Quartiersmanagement – erforderlichen finanziel-
len Mittel sind von der für das jeweilige Quartier zuständigen
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Tech-
nologie bzw. Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr
aus den dafür im Einzelplan der jeweiligen Verwaltung vorhande-
nen Haushaltsmitteln zur Verfügung zu stellen.

Von den bereitgestellten Mitteln sind zu finanzieren:

− Kosten der Quartiersbeauftragten/Quartiersmanager (Träger
des integrierten Stadtteilverfahrens),

− Sachmittel zur quartiersbezogenen Umsetzung der integrier-
ten Stadtteilverfahren (Aktionsfonds),

− Kosten zur Steuerung und Optimierung,

− Kosten zur Berichterstattung und der prozessbegleitenden
Evaluation.

Soweit die Quartiersbeauftragten/Quartiersmanager nicht sel-
ber bereits über ausreichende Räumlichkeiten („Vorort“-Büros)
im Quartier verfügen, sind von den jeweiligen Bezirksämtern ent-
sprechende Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung zu stellen
bzw. entsprechende Mietkosten zu übernehmen.

Die zur ressortübergreifenden Koordinierung und Steuerung
sowie zur Vertretung in ressortübergreifenden Arbeitsgruppen
und Quartiersgremien erforderlichen Personalkapazitäten sind
von den jeweils am Verfahren beteiligten Bezirks- bzw. Senatsver-
waltungen durch Umstrukturierung innerhalb der jeweiligen Ver-
waltung aus dem bestehenden Personalbesatz bereitzustellen.

Anlagen 1 bis 15: Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf



Abgeordnetenhaus von Berlin – 13. Wahlperiode Drucksache 13/4001

35

A n l a g e n

Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf

Anlage 1: Magdeburger Platz (Bezirk Tiergarten)

Anlage 2: Sparrplatz (Bezirk Wedding)

Anlage 3: Boxhagener Platz (Bezirk Friedrichshain)

Anlage 4: Wrangelkiez (Bezirk Kreuzberg)

Anlage 5: Schillerpromenade (Bezirk Neukölln)

Anlage 6: Beusselstraße (Bezirk Tiergarten)

Anlage 7: Soldiner-, Wollankstraße (Bezirk Wedding)

Anlage 8: Helmholtzplatz (Bezirk Prenzlauer Berg)

Anlage 9: Falkplatz (Bezirk Prenzlauer Berg)

Anlage 10: Neues Kreuzberger Zentrum – Wassertorplatz
(Bezirk Kreuzberg)

Anlage 11: Bülowstraße – Wohnen am Kleistpark
(Bezirk Schöneberg)

Anlage 12: Rollbergsiedlung (Bezirk Neukölln)

Anlage 13: Sonnenallee (Bezirk Neukölln)

Anlage 14: Oberschöneweide (Bezirk Köpenick)

Anlage 15: Marzahn-Nord (Bezirk Marzahn)
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